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Bekanntmachung
Am	Dienstag,	dem	09.07.2013,	um	19.00 Uhr, findet im Sitzungsraum/

I.	Etage	der	Gemeinde	Hohe	Börde,	OT	Irxleben,	Bördestraße	8,	
die	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	Hohe	Börde	statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher	Teil:
1. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung    
3.  Verpflichtung des Kinderparlaments Hermsdorf und Übergabe der Ernennungsur-

kunden    
4. Einwohnerfragestunde    
5. Bericht der Bürgermeisterin    
6.  Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters der Ortschaft Ochtmersleben 
 Vorlage: 1134/2013
7.  Ernennung von Herrn Markus Rölecke zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Irx-

leben Vorlage: 1151/2013    
8.  Ausscheiden eines Mitgliedes des Ortschaftsrates Wellen während der Amtszeit

 Vorlage: 1161/2013    
9.  Beschluss über die Abwägung der Anregungen und Hinweise der Ortschaften zum 

Vorentwurf Neuaufstellung Flächennutzungsplan für die Gemeinde Hohe Börde
 Vorlage: 1173/2013    

10.  Beschluss über die Abwägung der Anregungen und Hinweise zum Entwurf der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes Niederndodeleben Nr. 1    „Gewerbegebiet/Wohn-
gebiet Magdeburger Straße“   Vorlage: 1155/2013    

11.  Satzungsbeschluss über die 4. Änderung des Bebauungsplanes Niederndodeleben 
Nr. 1 „Gewerbegebiet/Wohngebiet Magdeburger Straße“ Vorlage: 1156/2013    

12.  Aufstellungsbeschluss über die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9/1 Wohnge-
biet IV „Am Sportplatz“ der Ortschaft Irxleben Vorlage: 1190/2013    

13.  Beschluss über die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Behörden und  
Träger öffentlicher Belange - Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
9/1 Wohngebiet IV „Am Sportplatz“ der Ortschaft Irxleben Vorlage: 1191/2013    

14.  Veräußerung von Baugrundstücken in Niederndodeleben Am Stadtberg/Bördering 
(östlich Am Stadtberg) Vorlage: 1157/2013    

15.  Beschluss zur Umstufung einer Teilstrecke der Kreisstraße K1150 in eine Ge-
meinde- und einer Teilstrecke der Karl-Marx-Straße in eine Kreisstraße sowie zur 
Grundstücksübernahme und -abgabe der betroffenen Grundstücke in der Gemar-
kung Hohenwarsleben Vorlage: 1183/2013    

16.		Stellungnahme der Gemeinde Hohe Börde zum Vorbescheid nach dem BImSchG 
Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Kompost aus organischen 
Abfällen mit einer Durchsatzkapazität von 10 t bis weniger als 75 t/d, hier: 27 t/d in 
Niederndodeleben Vorlage: 1167/2013    

17.  Stellungahme der Gemeinde zum Neubau einer Biogasanlage mit BHKW, 75 kW 
installierter Leistung mit Fermenter aus Stahlbeton 1.626 cbm und Annahmebehäl-
ter mit 84 cbm Nutzinhalt in Rottmersleben Vorlage: 1154/2013  

18.  Grundsatzentscheidung über Erweiterung, Umbau und Sanierung der Grundschule 
Hermsdorf Vorlage: 1165/2013    

19.  Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen der Gemeinde Hohe Börde 
 Vorlage: 1163/2013    
20. Eintragung einer Baulast Vorlage: 1188/2013    
21.  Vertrag zwischen dem Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband 

(WWAZ) und der Gemeinde Hohe Börde für den Ortsteil Niederndodeleben zur 
Klarstellung und Finanzierung der Niederschlagswasserentsorgung einschließlich 
Straßenentwässerung und Reinigung der Schachtdeckel und Straßenabläufe  

Vorlage: 1136/2013    
22.  Vergabe der Lieferung von elektrischer Energie für den Zeitraum vom 01.01.2014 

- 31.12.2015 Vorlage: 1172/2013    
23.  Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Eiche wegen der Waldflächen in 

Bebertal Vorlage: 1192/2013    
24.  Lärmaktionsplanung Gemeinde Hohe Börde Vorlage: 1200/2013    
25. Bericht der Bürgermeisterin    
26. Anfragen und Anregungen    

Nichtöffentlicher	Teil:
27. Bericht der Bürgermeisterin    
28.  Belastungsvollmacht zum Grundstücksverkauf in der Gemarkung Irxleben 

Vorlage: 1166/2013    
29.  Belastungsvollmacht zum Grundstücksverkauf in der Gemarkung Irxleben 

Vorlage: 1176/2013  

30. Grundstücksankauf in der Gemarkung Irxleben  Vorlage: 1180/2013   
31 Personalangelegenheit Vorlage: 1196/2013    
32. Anfragen und Anregungen    

Öffentlicher	Teil:
33. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse    
34. Schließen der Sitzung    

Trittel 

Nachtragshaushaltssatzung	und
Bekanntmachung	der	Nachtragshaushaltssatzung

(zu § 95 i. V. m. den §§ 92 bis 94 GO LSA )

1.  Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Hohe Börde für 
das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung Land Sachsen-Anhalt in der zurzeit gültigen 
Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 28.05.2013 folgende Nachtragshaus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen.

§	1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

die	bisher	
festgesetz-

ten	Gesamt-
beträge

erhöht	
um

ver-
min-
dert	
um

und	damit	der	
Gesamtbetrag	

des	Haus-
haltsplans	

einschließlich	
Nachträge	

festgesetzt	auf

Euro

1.	Ergebnisplan
    Erträge
    Aufwendungen

 
24.561.300

  22.671.300

 
213.600
600.100

 
24.774.900
23.271.400 

2.	Finanzplan
aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
Auszahlungen

aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
Auszahlungen

aus 
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
Auszahlungen

22.753.800
20.714.100

2.791.200
2.422.000

1.289.200
3.506.000

 

623.900
230.600

2.079.900
3.430.100

0
0

 

0
0

 

23,377.700
20.944.700

4.871.100
5.852.100

1.289.200
3.506.000

§	2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.

§	3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der 
bisherigen Festsetzung in Höhe von Null Euro um 3.910.000 E erhöht und damit auf 
3.910.000 E festgesetzt.     

§	4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenom-

men werden dürfen,  wird nicht geändert.

§	5

Die Steuersätze werden nicht geändert.
 

§	6

Nachtragshaushaltssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden.
Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 95 GO LSA werden die 
Wertgrenzen die mit Haushaltssatzung festgesetzt wurden, nur unter Punkt 3 verän-
dert.
Die festgesetzten Wertgrenzen unter Punkt 1 und 2 werden mit dieser Satzung nicht 
verändert.

3.  Als geringfügig i. S. d. § 95 (2) Nr. 3 GO LSA gelten Auszahlungen für nicht veran-
schlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 200.000 E.

Hohe Börde, den 29.05.2013

(Unterschrift Bürgermeisterin)

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Gemäß § 136 Abs. 2 
der Gemeindeordnung hat die Aufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses 
über die Nachtragshaushaltssatzung bestätigt.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohe Börde wird im Amts-
blatt der Gemeinde Hohe Börde in der Zeitung „General-Anzeiger“ mit der „Ausgabe 
Haldensleben, Wolmirstedt“ öffentlich bekannt gemacht.
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages vollendet, an der das Amts-
blatt im „General-Anzeiger“ den bekannt zu machenden Text enthält.

Aufgrund der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt § 94 Absatz 3 weise ich 
darauf hin, dass der Nachtragshaushalt nach dem Erscheinungstag sieben Arbeitstage 
im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Hohe Börde, Ortsteil Irxleben, Bördestraße 8, 
zur Einsichtnahme ausgelegt ist. 

Hohe Börde, den 24.06.2013

(Unterschrift Bürgermeisterin)
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